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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Ratsangelegenheiten und Repräsentation 
 

33/2020 

Satzung 

vom 26. Februar 2020 

zur Änderung der Satzung der Stadt Essen über 

die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen, Spielgruppen 

und Kostenbeteiligung der Eltern in der Kindertagespflege vom 28. April 2008, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 26. April 2014 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), SGV. 
NRW. 2023, zuletzt geändert am 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201) und der §§ 2 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV NRW S. 712/ SGV NRW 610), in der Fassung vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1029) und 
der §§ 5 und 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz - KiBiz) vom 30.10.2007 (GV. NRW. 2007 S. 462), zuletzt geändert am 
26.02.2019 (GV. NRW. S. 151) und des § 90 Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - 
Kinder und Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 
(BGBI. I 2012 S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 36 des Gesetzes zur Regelung des so-
zialen Entschädigungsrechtes vom 12.12.2019 (BGBl. I 2652) hat der Rat der Stadt Essen in 
seiner Sitzung am 19.02.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 3 Beitragszeitraum und Betreuungsart (wird wie folgt geändert) 
 
(1)…. 
 
(2) Der Beitragszeitraum bei Inanspruchnahme der Tagespflege ist der Bewilligungszeit-

raum. Die Beitragspflicht wird durch Ausfallzeiten wie Krankheit. Urlaub, Ferien des 
Kindes etc. nicht berührt. Die pauschale Kostenbeteiligung wird stets als voller Mo-
natsbeitrag erhoben. Die Eltern haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit an der Aufbringung der laufenden Geldleistung zu beteiligen. 

 
§ 5 Einkommen (wird mit folgendem Wortlaut ergänzt) 
 
(1)… 
 
(2)… 
 
(3) Auf Antrag werden die Elternbeiträge bzw. die pauschalierte Kostenbeteiligung vom 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen, wenn die 
Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist(§ 90 Abs. 4 SGB VIII). 

 
(4) Für Beitragspflichtige, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, Leistungen nach 
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§ 8 Nr. 1 und Nr. 2 Sozialgesetzbuch XII. dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder-
zuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes und von Wohngeld nach dem 
Wohngeldgesetz beziehen, wird für die nachgewiesene Dauer des Bezugs dieser 
Leistung keine Prüfung der tatsächlichen Einkommenshöhe erfolgen. Diese Personen 
werden der ersten Einkommensgruppe gemäß der Beitragsstufen für Elternbeiträge in 
Kindertageseinrichtungen  in der Anlage dieser Satzung zugeordnet. 

 
(5)… 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.03.2020 in Kraft. 
 

* * * 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gemäß § 7 Abs. 6 GO 
NRW nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Essen vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 6 GO NRW werden hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 26. Februar 2020 Der Oberbürgermeister 
 Thomas Kufen 
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Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

34/2020 

Bekanntmachung 

über die Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Abwägungsergebnis 

zur Änderung Nr. 32 E Icktener Straße (ehem. Tennisanlage) 

des Regionalen Flächennutzungsplanes der Planungsgemeinschaft 

Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 

Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 

 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 18.11.2019 bis 13.02.2020 gemäß den Vorgaben des 
Raumordnungsgesetzes (ROG), des Landesplanungsgesetzes (LPlG NRW) und Baugesetz-
buches (BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) jeweils in der 
geltenden Fassung die folgende Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die 
Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen: 
 
32 E Icktener Straße (ehem. Tennisanlage) 
 
Der Änderungsbereich 32 E befindet sich in Essen im Stadtteil Kettwig-Ickten. Er grenzt im 
Norden an die Icktener Straße und im Westen an das bewaldete Grundstück der Wohnbe-
bauung Icktener Straße 43. Südlich und östlich wird der Änderungsbereich durch einen 
Fußweg begrenzt. Die Fläche der ehemaligen Tennisanlage soll als Wohnbaufläche genutzt 
werden. 
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Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeit abgegeben. Es wurden dabei von mehr als 50 Personen Stellungnahmen 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eingereicht (Stellungnahmen der BI Ickten). Die Pla-
nungsgemeinschaft hat diese Stellungnahmen geprüft. Die Räte der Städte haben über das 
Ergebnis der Prüfung in ihren Sitzungen vom 18.11.2019 bis 13.02.2020 entschieden. 
 
Das Ergebnis der Prüfung und die Entscheidung über die vorgebrachten Stellungnahmen 
kann von den Personen, die eine vorgenannte Stellungnahme abgegeben haben, gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 5 BauGB in der Zeit vom 04.03. bis 04.05.2020 (einschließlich) an folgenden 
Orten eingesehen oder auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 
(http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) abgerufen werden: 
 
- Essen: Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 

5. Etage, Raum 501, 
 
Öffnungszeiten:  
montags, dienstags und donnerstags: 8:00 – 16:00 Uhr, 
mittwochs: 8:00 – 15:30 Uhr, 
freitags: 8:00 – 15:00 Uhr 

 
- Mülheim an der Ruhr: Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung:  

Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, 19. Etage, linke Flurseite, 
 

Öffnungszeiten:  
montags bis mittwochs: 8.00 Uhr – 15.30 Uhr,  
donnerstags: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr,  
freitags von 8.00 Uhr - 12.30 Uhr 

 
Die Möglichkeit zur Einsichtnahme ersetzt die Mitteilungspflicht gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB. 
 
Essen, 14.02.2020 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrag 
 Andreas Müller 

 88-61 212 
 

 
  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

35/2020 

Aufgebote von Sparurkunden 

 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 300 252 204 7 300 191 820 4 
 300 069 834 4 311 523 727 7 
 254 110 509 8 340 112 227 4 
 329 121 790 3  
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
17.02.2020 Sparkasse Essen 
 Hopp Tomio 
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Sport- und Bäderbetriebe Essen 
 

36/2020 

Jahresabschluss 2018 

 
Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fas-
sung i. V. m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Be-
triebes Sport- und Bäderbetriebe Essen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, Essen, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 19.07.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE), eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt 
Essen, Essen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE), eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung der Stadt Essen, Essen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31 
Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Sport- und 
Bäderbetriebe Essen (SBE), eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Essen, Essen für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigV0 
NRW) und der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. den ein-
schlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigV0 NRW) und der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gemäß § 106 Abs. 
2 i. V. m. Absatz 1 GO NRW in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
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Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
(EigV0 NRW) und der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigV0 NRW) und der Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-stimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigV0 
NRW) und der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigV0 NRW) und der Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 



Nr. 9/2020 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 9 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 Absatz 1 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht, 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Ei-
genbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 



Nr. 9/2020 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 10 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, den 19. Juli 2019 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
gez. Blücher gez. Lämmer 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer" 
 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Er-
gebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-
zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Ei-
genbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW 
nicht erforderlich. 
 
Herne, den 22.01.2020 
 
gpaNRW 
 
Im Auftrag 
 
Harald Debertshäuser 
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Öffentliche Zustellungen 
 

37/2020 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Al-Sarray, Haardtstr. 17 JobCenter Essen Mitte, 
Ali Saleh Mahdi 45355 Essen  88-56 124 
 
Cetinkaya, Serkan Altendorfer Str. 347 JobCenter Essen West, 
 45143 Essen  88-57 132 
 
Ganiev, Mustafa  Jugendamt, 
   88-51 652 
 
Huiskes, Dirk  Jugendamt, 
   88-51 243 
 
Knaup, Alexander Bonscheidter Str. 9 D JobCenter Essen Süd I, 
 45259 Essen  88-56 771 
 
Lache, Leonard Fünfhandbank 4 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45307 Essen  88-57 999 
 
Moldovan, Samuel  Jugendamt, 
   88-51 270 
 
Reyes, Kelvin  Jugendamt, 
   88-51 652 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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